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Meiner Frau 





Vorwort 

Das Gesellschafts- und das Arbeitsrecht gehören zu den wachstumsträchtigsten 
Bereichen der Rechtsordnung. Die unermüdliche Tätigkeit des Gesetzgebers, 
der Einfallsreichtum der Gerichte und die kaum noch überschaubare Publika-
tionsflut auf der nationalen und vermehrt auch auf der europarechtlichen Ebene 
lassen die beiden Rechtsgebiete zunehmend komplexer werden. Dieser offenbar 
zwangsläufige Prozeß einer immer stärkeren Ausdifferenzierung fördert die 
Tendenz zur wechselseitigen Verselbständigung. Die vorliegende Untersuchung 
verfolgt deshalb das Anliegen, auf einem begrenzten Terrain die auseinander-
strebenden Fäden aufzunehmen und eine Harmonisisierung gesellschafts- und 
arbeitsrechtlicher Wertungen herbeizuführen. Den Leitgedanken bildet das 
Grundverständnis beider Rechtsmaterien als Unternehmensinnenrecht. Dabei 
soll nicht verkannt werden, daß sowohl das Gesellschafts- wie das Arbeitsrecht 
über das Unternehmensrecht hinausgehen. Da autonom agierende Unterneh-
men in einer marktwirtschaftlichen Ordnung als Basis des gesamtgesellschaft-
lichen Wohlstandes unersetzlich sind, muß es aber zu den vornehmsten Auf-
gaben der Rechtswissenschaft zählen, sich den rechtlichen Bedingungen für die 
Koordinierung von Kapital und Arbeit in Unternehmen zuzuwenden. 

Die vorliegende Schrift ist im Wintersemester 2000/2001 von der Juristischen 
Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Habilitationsschrift ange-
nommen worden. Für die geringfügig überarbeitete Druckfassung wurden 
Rechtsprechung und Schrifttum bis zum 31.12.2001, vereinzelt auch darüber hin-
aus nachgetragen. Die durch die Schuldrechtsreform eingeführten gesetzlichen 
Neuerungen sind bereits berücksichtigt, haben aber keine inhaltlichen Verände-
rungen bewirkt. 

Mein Dank gilt zunächst Herrn Prof. Dr. Hansjörg Otto, der meinen Werde-
gang am Institut für Arbeitsrecht stets wohlwollend begleitete und der mir mit 
freundlicher und unaufgeregter Beharrlichkeit gezeigt hat, daß Neugier gepaart 
mit Gründlichkeit die besten Voraussetzungen für wissenschaftliches Arbeiten 
sind. Er hat mir den nötigen Freiraum für die Anfertigung dieser Studie gewährt 
und ist mir auch in persönlicher Hinsicht zum Vorbild geworden. Weiter danke 
ich den Herren Prof. Dr. Ulrich Immenga und Prof. Dr. Gerald Spindler, die 
durch ihre schnelle Erstattung von Zweit- und Drittgutachten den raschen Ab-
schluß meines Habilitationsverfahrens ermöglichten und mir darüber hinaus 
wertvolle Anregungen gaben. Danken möchte ich weiter den vielen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen des Lehrstuhls, allen voran unserer Sekretärin Frau Annelie 



V i l i Vorwort 

Keßler, die in den langen Jahren meiner Ausbildung von der studentischen Hilfs-
kraft bis zum Privatdozenten meinen Lebensweg gekreuzt und auf vielfältige 
Weise zur angenehmen Atmosphäre am Institut für Arbeitsrecht beigetragen 
haben. 

D e r Deutschen Forschungsgemeinschaft danke ich für die großzügige Förde-
rung der Drucklegung, dem Verlag M o h r Siebeck für die Aufnahme der Schrift in 
die Reihe „Jus Privatum" sowie die umsichtige und geduldige Betreuung des Ma-
nuskripts. 

Mein besonderer Dank gilt meinen Eltern, die das Entstehen der vorliegenden 
Untersuchung stets mit fürsorglichem Zuspruch begleitet haben. 

Mein allergrößter Dank aber gebührt meiner lieben Frau Birgit. In Anlehnung 
an eine jüdische Weisheit läßt sich sagen, daß niemand das Herz eines Habil i tan-
den kennt außer G o t t und der eigenen Ehefrau. Sie hat die mit dem Werden einer 
solchen Arbeit wohl unvermeidlich verbundenen H ö h e n und Tiefen aufopfe-
rungsvoll mit mir geteilt. Die Mühen der Endphase vor der Einreichung der 
Schrift werde ich nicht vergessen. Ihr widme ich deshalb dieses Werk. 

Gött ingen, im Juli 2002 Rüdiger Krause 
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§ 1 E in le i tung 

I. Einführung in die Problematik 

Das Gesellschafts- und das Arbeitsrecht beziehen sich gleichermaßen auf das 
Unternehmen als organisierte Wirtschaftseinheit. Dieser gemeinsame Bezug auf 
den unternehmerischen Wertschöpfungsprozeß führt zu einer Vielzahl von Be-
rührungspunkten und damit von Konfliktfeldern zwischen beiden Rechtsgebie-
ten. Beispielhaft seien das Recht der unternehmerischen Mitbest immung, das 
Konzernrecht und das Umwandlungsrecht genannt. Will man sich nicht damit 
begnügen, unterschwell ig von der Dominanz einer der beiden Materien auszu-
gehen, so gilt es, sich beim Aufeinandertreffen gegenläufiger gesellschafts- und 
arbeitsrechtlicher Wertungen um einen Ausgleich zu bemühen. Dies wird vor al-
lem dadurch erschwert, daß beide Rechtsbereiche ihre Ausgangspunkte in gänz-
lich unterschiedlich gelagerten Ausschnitten aus der sozialen Wirkl ichkeit ge-
nommen und sich infolgedessen abweichende Traditionen herausgebildet haben, 
was sich nicht zuletzt in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten widerspiegelt . 
Außerdem gehören sowohl das Gesellschafts- als auch das Arbeitsrecht zu den 
produktivsten Teilgebieten unserer insgesamt ständig komplexer werdenden 
Rechtsordnung. Gleichwohl muß jedenfalls die Rechtswissenschaft - trotz aller 
unumgängl ichen Spezialisierung - den inneren Zusammenhang der einzelnen 
Teildisziplinen im Blick behalten und nach Möglichkeit zu konsistenten Wer-
tungen gelangen.1 

Die vorliegende Studie hat es sich zum Ziel gesetzt, an der Schnittstelle von 
Gesellschafts- und Arbeitsrecht Lösungen zu entwickeln, die den Geltungsan-
sprüchen beider Bereiche gerecht werden sollen. Hierbei ist von einer gleichsam 
flächendeckenden Bearbeitung sämtlicher wesentlichen Berührungspunkte aller-
dings bewußt Abstand genommen worden. Vielmehr verfolgt die Untersuchung 
das bescheidenere Anliegen, den Beziehungen zwischen Gesellschafts- und Ar-
beitsrecht anhand einzelner Tätigkeitsverhältnisse und damit der persönlichen 
Rechtsstellung des jeweil igen Mitarbeiters nachzugehen. Insoweit weist das Auf-
einandertreffen der beiden Rechtsgebiete von vornherein bestimmte Eigenheiten 
auf. Während hinter der Frage nach dem Verhältnis von Gesellschafts- und Ar-

1 Dazu prägnant Zeuner, JZ 1997, 480, 481 ff. Zur Widerspruchsfreiheit als verfassungsrecht-
liches Gebot BVerfG vom 7.5.1998, BVerfGE 98, 106, \ \%USodan, JZ 1999, 864, 868 ff.; einge-
hend - wenn auch mit zurückhaltender Tendenz - Felix, Einheit der Rechtsordnung, passim, ins-
besondere S. 360 ff. 
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n ä c h s t in d e m S i n n e , daß b e i d e r e c h t l i c h e n F o r m e n auf e ine länger f r i s t ige o r g a n i -

s a t o r i s c h e 5 Z u s a m m e n a r b e i t a u s g e r i c h t e t s i n d . 6 D a s d a m i t v e r b u n d e n e E r f o r d e r -
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2 Unter Arbeit ist jeder planmäßige Einsatz körperlicher und/oder geistiger Kräfte zur Reali-
sierung wirtschaftlicher Zwecke zu verstehen; vgl. Wöbe, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
20. Aufl., S. 240; siehe auch B A G vom 10.5.1990, AP Nr. 51 zu § 611 B G B Abhängigkeit (unter II 
4 a cc); Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 9. Aufl., § 8 Rn. 10, S. 76. 

3 Zu nennen sind neben dem Zivilrecht vor allem das Sozialversicherungs- und das Steuer-
recht. Ausführlich zu diesen beiden Rechtsbereichen, die in der vorliegenden Studie nicht eigen-
ständig erörtert werden sollen, Loritz, Mitarbeit Unternehmensbeteiligter, S. 119 ff., 139 ff., 
181 ff., 223 ff., 449 ff. 

4 Zur grundsätzlichen Bedeutung rechtsökonomischer Überlegungen siehe unten sub § 3 
III 2. 

5 Mit dem Kriterium der Organisation soll keine Stellung zu der in der Rechtsökonomie 
schon seit langem umstrittenen Frage bezogen werden, ob Unternehmen (im Falle der Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern) grundsätzlich hierarische Strukturen aufweisen oder ob es sich statt 
dessen ausschließlich um ein Netzwerk vertraglicher Beziehungen handelt; für ein hierarisches 
Verständnis grdl. Coase, The Nature of the Firm, S. 33, 39 ff.; ebenso Brandes, ZfA 1986, 449, 
456 f.; Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 3. Aufl., S. 592; für 
eine ausschließliche Konzeption als „nexus of contracts" Jensen/Meckling, J . Fin. Econ. 3 (1976), 
305, 310 f.; zust. Fama, J . Pol. Econ. 88 (1980), 288, 289; in diese Richtung bereits Alchian/Dem-
setz, Am. Econ. Rev. 62 (1972), 777f. ; dazu krit. Eisenberg,]. Corp. Law 24 (1999), 819, 827ff.; 
abl. ferner D. Schneider, in: Ott/Schäfer (Hrsg.), Ökonomische Analyse des Unternehmens-
rechts, S. 1, 4 f.; einschränkend auch Schanze, Jb. f. N P Ö , Bd. 2 (1983), 161, 169 ff.; umfassende 
Darstellung bei Behrens, Die ökonomischen Grundlagen des Rechts, S. 308 ff.; Köndgen, in: Ott/ 
Schäfer (Hrsg.), Ökonomische Analyse des Unternehmensrechts, S. 128 ff. 

6 Jickeli, Der langfristige Vertrag, S. 17 ff.; Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analy-
se des Zivilrechts, 3. Aufl., S. 592; Wellenhofer-Klein, RabelsZ 64 (2000), 564, 582; Williamson, 
Institutionen, S. 80 f. Während Kirchner, in: Ott/Schäfer (Hrsg.), Ökonomische Analyse des Ar-
beitsrechts, S. 84, 85 (zum Arbeitsvertrag), und Wellenhofer-Klein, aaO., insoweit von symbio-
tischen Verträgen sprechen, grenzen Schäfer/Ott, aaO., Gesellschafts- und Arbeitsverträge von 
symbiotischen Verträgen ab. 

7 Die Gründe liegen in der mangelnden Vorhersehbarkeit sämtlicher Eventualitäten sowie in 
den prohibitiv hohen Transaktionskosten für das Aushandeln angemessener vertraglicher Vor-
kehrungen; vgl. Fleischer, Z G R 2001, 1, 5; Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, 
2. Aufl., S. 248. 
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gen Umständen einer Komplettierung bedürfen. Dies betrifft vor allem die zu 
erbringende Arbeitskraft, deren endgültige Spezifizierung sowohl im Gesell-
schafts- wie im Arbeitsvertrag praktisch ausgeschlossen ist, so daß ihre rahmen-
mäßige Umschreibung für den Gläubiger der Dienstleistung gleichsam ein Ver-
sicherungsmoment gegen die Ungewißheit über die künftigen Arbeitsanforde-
rungen enthält.9 Des weiteren besteht bei beiden Beschäftigungsformen die 
Eigenheit, daß die Arbeitskraft untrennbar mit der jeweiligen Person verbunden 
bleibt,10 während etwa sonstige Gesellschafterbeiträge die Sphäre des einzelnen 
Beteiligten vollständig verlassen und in den verbandlichen Bereich übergehen 
können. Diese Bindung an die konkret betroffene Person führt zu Problemen, die 
bei der Investition von Kapital in dieser Form nicht auftreten können. Hierfür 
mögen zwei Stichworte genügen: So ist die persönliche Arbeitskraft zum einen 
im Normalfall nicht teilbar. Eine Risikodiversifizierung, wie sie bei Kapitalanla-
gen durch die Streuung des Portfolios auf verschiedene Unternehmen empfohlen 
wird, ist praktisch nicht möglich.11 Vielmehr beseitigt die Liquidation des Unter-
nehmens regelmäßig für mitarbeitende Gesellschafter genauso wie für Arbeit-
nehmer in vollem Umfang das konkrete berufliche Betätigungsfeld als Quelle 
künftigen Einkommens. Zum anderen führt eine längerfristige Tätigkeit vielfach 
zum Erwerb unternehmensspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Rah-
men sonstiger Mitarbeitsverhältnisse nicht verwertbar sind wie auch umgekehrt 
bei einer Abwanderung des Betroffenen nicht ohne weiteres substituiert werden 
können. Damit können sowohl der Mitarbeiter als auch die anderen Beteiligten in 
gesellschafts- wie in arbeitsrechtlichen Beziehungen ein vitales Interesse an einer 
Dauerhaftigkeit der Tätigkeit haben.12 

Diesen Parallelen stehen erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Ver-
tragstypen gegenüber, die sich auf andere ökonomische Faktoren beziehen. Ein 
skizzenhafter Abriß soll einen ersten Eindruck über diese Diskrepanzen vor al-
lem unter dem Blickwinkel der Risikoverteilung zwischen den Parteien vermit-
teln. 

8 Fleischer, Z G R 2001,1, 4 f. (zum Gesellschaftsvertrag); Behrens, ZiA 1986, 1989, 209,226; 
Schrüfer, Ökonomische Analyse, S. 54 ff. (jeweils zum Arbeitsvertrag); zur Kategorie der unvoll-
ständigen Verträge näher Jickeli, Der langfristige Vertrag, S. 48 ff.; Richter/Furubotn, Neue 
Institutionenökonomik, 2. Aufl., S. 247 ff.; siehe auch Deregulierungskommission, Marktöff-
nung und Wettbewerb, Ziff. 13, 559. 

9 Vgl. Brandes, ZfA 1986, 449,456; Eger/Weise, in: Ott/Schäfer (Hrsg.), Ökonomische Ana-
lyse des Arbeitsrechts, S. 48, 49 (jeweils zum Arbeitsvertrag). 

10 Brandes, ZfA 1986, 449, 456; Dorndorf, FS Gnade (1992), S. 39, 48; Eger/Weise, in: Ott/ 
Schäfer (Hrsg.), Ökonomische Analyse des Arbeitsrechts, S. 48, 49; Schrüfer, Ökonomische 
Analyse, S. 40 ff. (jeweils zum Arbeitsvertrag). 

11 Vgl. Fama, J . Pol. Econ. 88 (1980), 288, 291 f. (zu Managern); Dow/Putterman, in: Blair/ 
Roe (Ed.), Employees and Corporate Governance, S. 17, 44; Kühler, FS Zöllner, Bd. I (1998), 
S. 321, 327; Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, 2. Aufl., S. 242 (zu Arbeitneh-
mern). 

12 Dazu grdl. G. Becker, J . Pol. Econ. 70 (1962), Suppl, 9, 17 ff.; siehe auch Behrens, ZfA 
1986,1989, 209, 224 f. (jeweils zum Arbeitsvertrag). 
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Wendet man sich zunächst dem Gesellschaftsverhältnis zu, so lassen sich die 
Charakteristika des Einsatzes menschlicher Arbeitskraft auf gesellschaftsvertrag-
licher Grundlage am klarsten anhand der offenen Handelsgesellschaft demon-
strieren. In dieser Gesellschaftsform findet die Mitunternehmergemeinschaft ih-
ren klassischen Ausdruck.1 3 Zugleich stellt die offene Handelsgesellschaft das ge-
setzliche Grundmodell der Handelspersonengesellschaften dar,14 auch wenn ihre 
ökonomische Bedeutung im Verhältnis zur G m b H sowie zur G m b H & Co. K G 
insgesamt rückläufig ist15. Bei der offenen Handelsgesellschaft bilden sämtliche 
Gesellschafter, um eine vom B G H 1 6 des öfteren verwendete Formulierung aufzu-
greifen, eine Arbeits- und Haftungsgemeinschaft.17 Die Gesellschafter setzen ne-
ben etwaigem eigenem Kapital sowie der Bereitschaft zur Übernahme der per-
sönlichen Haftung1 8 vor allem ihre Arbeitskraft für einen erwerbswirtschaftli-
chen Zweck ein.19 Die Betätigung zur Förderung des gemeinsamen Zwecks stellt 
regelmäßig den eigentlichen Beruf der Gesellschafter dar.20 Sie sind nach dem ge-
setzlichen Regelfall zum einen im Innen- wie im Außenverhältnis an sämtlichen 
unternehmerischen Entscheidungen gleichberechtigt beteiligt.21 Zum anderen 
haben die Gesellschafter am Vermögen sowie an den Erträgen des Unternehmens 
unmittelbaren Anteil. Die Beteiligung am Geschäftsgewinn ist das Äquivalent für 
ihre geleisteten Bemühungen.2 2 Umgekehrt fallen ihnen Verluste des Unterneh-

13 G. Hueck, Gesellschaftsrecht, 19. Aufl., § 12 V 1, S. 90; Raisch, Unternehmensrecht 1, 
S. 123. Zum Realtypus der Mitunternehmergemeinschaft i.S. des Gesellschaftsrechts eingehend 
Wiedemann, Gesellschaftsrecht, Bd. I, § 2 II 2 a u. § 6 I 1 a, S. 114 ff. u. 296 f. 

14 K. Schmidt, Stellung der oHG, S. 139, 196; ders., Gesellschaftsrecht, 3. Aufl., § 4 6 I 2 b, 
S. 1357; Ulmer, in: Großkomm. H G B , 4. Aufl., § 105 Rn. 13; Wieland, Handelsrecht, Bd. I, § 34 I 
1, S. 390. 

15 Vgl. dazu G. Hueck, Gesellschaftsrecht, 19. Aufl., § 12 V 1, S.91; Kühler, Gesellschafts-
recht, 5. Aufl., § 7 I 4, S. 64; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl., § 46 I 2 b, S. 1356; Ulmer, in: 
Großkomm. H G B , 4. Aufl., § 105 Rn. 12; Wiedemann, Gesellschaftsrecht, Bd. I, § 2 II 2 a, S. 115. 
Zur Verbreitung und wirtschaftlichen Relevanz der verschiedenen Unternehmensformen siehe 
auch die Angaben bei G. Hueck, aaO., § 4 1 1 , S. 25 f.; Sigloch, in: H. P. Westermann (Hrsg.), 
Handbuch, 4. Aufl., Betriebswirtschaft, Rn. 10 ff., 14 ff. Zu den betriebswirtschaftlichen Grün-
den für die Wahl der Gesellschaftsrechtsform ebenda, Rn. 65, 115 ff., 201 ff. Umfangreiches 
rechtstatsächliches Material ferner bei Hansen, G m b H R 1999, 24 ff.; Kornhlum/Hampf/Naß, 
G m b H R 2000, 1240 ff. 

16 Vgl. B G H vom 6.12.1962, B G H Z 38, 306, 312; B G H vom 25.3.1985, N J W 1985, 2421, 
2422; B G H vom 12.1.1998, N J W 1998, 1313, 1314; ferner B G H vom 3.7.1989, B G H Z 108, 187, 
194. 

17 Siehe zum folgenden eingehend auch Beuthien, FS E. Wolf (1985), S. 17, 18 ff. 
18 Vgl. § 128 H G B . 
19 Denkschrift zum H G B , S. 89; A. Hueck, O H G , 4. Aufl., § 4 II, S. 36; G. Hueck, Gesell-

schaftsrecht, 19. Aufl., § 12 V 1, S. 90. Zur Rückführung des Erfolges einer O H G auf die Fakto-
ren Arbeit, Kapital und Haftung siehe ferner Potthoff/Zintzen/Halft, Handbuch, 3. Aufl., S. 261. 

20 A. Hueck, O H G , 4. Aufl., § 4 II, S. 36; Raisch, B B 1969, 1361, 1365; Wiedemann, Übertra-
gung, S. 331. 

21 Vgl. §§ 114, 116, 125, 126 H G B . 
2 2 So schon Endemann/Z^stzg, Handbuch, Bd. I, § 86 VI, S. 364. 
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mens unmittelbar zur Last.23 Eine ertragsunabhängige Tätigkeitsvergütung steht 
den Gesellschaftern grundsätzlich nicht zu.24 Vielmehr erhalten sie für ihre Ar-
beit die Chance auf ein Residualeinkommen.25 Das Auftreten der Erwerbsgesell-
schaft am Gütermarkt2 6 bildet damit eine Form der unternehmerischen Vermark-
tung der eigenen Arbeitskraft der Gesellschafter.27 Im übrigen profitieren die Be-
teiligten am Substanzzuwachs des Unternehmens ebenso wie ihnen ein etwaiger 
Wertverfall der investierten Güter schadet. 

Betrachtet man die Mitunternehmergemeinschaft aus der Perspektive der da-
mit verbundenen Risiken, lassen sich folgende Feststellungen treffen: Risiken des 
Güter- bzw. Dienstleistungsmarktes wirken sich unmittelbar auf die Einkom-
menssituation der Gesellschafter aus. Dabei kommt es grundsätzlich nicht auf 
den Umfang der geleisteten Tätigkeit an. Sofern sich eine verminderte Nachfrage 
des Marktes bereits in fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten der Gesellschafter 
niederschlägt, ist kein Vertragspartner vorhanden, der den entfallenden Unter-
nehmensertrag finanziell auffängt. Darüber hinaus können die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen dazu führen, daß auch erbrachte Arbeit mangels eines Un-
ternehmensgewinns letztlich unentgolten bleibt. Allerdings darf nicht übersehen 
werden, daß marktbezogene Risiken im Innenverhältnis der Gesellschafter 
grundsätzlich vergemeinschaftet werden. Wenn sich ein solches Risiko nur auf 
das Tätigkeitsfeld eines beteiligten Gesellschafters auswirkt, fließt ein hierdurch 
entstehender Teilverlust nämlich im Regelfall in eine gemeinsame Bilanz ein, so 
daß der zunächst allein betroffene Gesellschafter hinsichtlich seines Einkommens 
partiell entlastet wird. Der unmittelbaren Koppelung von marktabhängigem Un-
ternehmensertrag und Einkommenssituation des einzelnen Gesellschafters steht 
nach der gesetzlichen Ausgangslage im Hinblick auf die Beschäftigung aber ein 
nicht unbeträchtlicher Bestandsschutz gegenüber. Soweit es durch Markteinbu-

23 Siehe §§120, 121 H G B . 
24 Vgl. nur R G vom 4.3.1943, RGZ 170, 392, 396; B G H vom 21.5.1955, B G H Z 17, 299, 301; 

B G H vom 20.9.1973, N J W 1973, 2101, 2102; Baumbach//fo/>i, HGB, 30. Aufl., § 110 Rn. 19; 
Heymann /Emmerich , HGB, 2. Aufl., §110 Rn.20; Schlegelberger/Martens, H G B , 5. Aufl., 
§ 114 Rn. 22; siehe dazu auch noch unten sub § 9 I 1 a. 

25 Martens, RdA 1979, 347, 352. Unter einem Residualeinkommen versteht man in der Be-
triebswirtschaft denjenigen Teil des Ertrages, der einem Unternehmen nach Abzug aller Kosten 
verbleibt; vgl. Wöhe, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 20. Aufl., S. 104; in diesem Sinne auch 
E. Schneider, Wirtschaftstheorie, Teil I, 10. Aufl., S. 17. Zur Unterscheidung zwischen Residual-
und Kontrakteinkommen bei Unternehmensmitarbeitern siehe ferner//¿ix, in: Rauscher (Hrsg.), 
Selbstinteresse und Gemeinwohl, S. 121, 127 ff. 

26 Mit Gütermarkt soll der Markt für Produkte und selbständige Dienstleistungen bezeich-
net werden. Dabei genügt es für die vorliegenden Zwecke, den Markt als eine ökonomische Ka-
tegorie aufzufassen und darunter einen organisierten Prozeß zu verstehen, in dem sich der Aus-
tausch und die Verteilung produzierter Güter und Dienstleistungen durch das Zusammentreffen 
von Angebot und Nachfrage vollzieht, vgl. etwa Badura, Wirtschaftsverfassung, S. 163; siehe fer-
ner Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, 2. Aufl., S. 310. Zu den Problemen der 
Umsetzung eines ökonomischen Marktbegriffs in die Denkkategorien des Rechts anschaulich 
Lukes, FS Böhm (1965), S. 199, 207 ff. 

27 In diesem Sinne auch Böhm, F G Kronstein (1967), S. 11, 24, 27 ff. 
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ßen zu einem Überschuß an Arbeitskapazität kommt, muß der einzelne Gesell-
schafter grundsätzlich nicht fürchten, durch eine „betriebsbedingte Hinauskün-
digung" seitens seiner Mitgesellschafter seine Beschäftigung zu verlieren, weil das 
Gesellschaftsrecht nur eine personenbezogene Ausschließung vorsieht.28 Ein un-
freiwilliger Arbeitsplatzverlust ist danach lediglich in der Weise denkbar, daß ein 
anderer Gesellschafter die dauerhafte Unrentabilität des Unternehmens zum An-
laß nimmt, eine gerichtliche Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem Grund zu 
beantragen.29 Nicht zuletzt wegen der sich in diesem Falle anschließenden Liqui-
dation, die regelmäßig zu einer Zerschlagung wirtschaftlicher Werte führt, wird 
indes ein erheblicher Anreiz auf die Mitgesellschafter ausgeübt, von einem Auflö-
sungsantrag möglichst Abstand zu nehmen. Eine im Hinblick auf die Einkom-
menssituation vergleichbare Rechtslage besteht für Risiken, die an die Person des 
einzelnen Gesellschafters anknüpfen. Falls persönliche Gründe wie Krankheit, 
Schwangerschaft oder ein Bedürfnis nach Erholung einen Gesellschafter an der 
Ausübung seiner Dienste für die Gesellschaft hindern und es dadurch zu einer 
Minderung des Unternehmensgewinnes kommt, wird eine Einkommenseinbuße 
des jeweiligen Gesellschafters zwar nicht von vornherein durch Abwälzung auf 
einen Vertragspartner vermieden. Die Beteiligung an einer gemeinsamen Ge-
winn- und Verlustrechnung führt jedoch auch in diesen Fällen zu einer Verge-
meinschaftung der Risiken.3 0 

Demgegenüber bildet das Arbeitsverhältnis eine prinzipiell andere Form der 
wirtschaftlichen Nutzung menschlicher Arbeitskraft. Im Grundsatz ist das Ar-
beitsverhältnis ein schuldrechtlicher Austauschvertrag.31 Der Arbeitnehmer 
überläßt dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft im Regelfall gegen ein bestimmtes 
Entgelt. Umgekehrt stellt die Vergütung die Gegenleistung der vom Arbeitneh-
mer erbrachten Tätigkeit dar. Für den Arbeitgeber ergibt sich dadurch die Mög-
lichkeit, die ihm zur Verfügung stehende Dienstleistung in sein unternehmeri-
sches Handeln einzuplanen und damit am Gütermarkt zu agieren, während der 

28 Vgl. § 140 H G B . 
2 9 Vgl. §133 H G B . Zu Einzelheiten der Auflösung wegen Unrentabilität siehe Ulmer, in: 

Großkomm. H G B , 3. Aufl., § 133 Anm. 39 f.; Schlegelberger/K Schmidt, H G B , 5. Aufl., § 133 
Rn. 13 f. 

3 0 Allerdings kann etwa eine langwierige Krankheit ausnahmsweise die Ausschließung eines 
mitarbeitenden Gesellschafters rechtfertigen; vgl. R G vom 21.11.1922, R G Z 105, 376; R G vom 
11.12.1934, R G Z 146,169,176; BaumbachIHopt, H G B , 30. Aufl., § 140 Rn. 5; Heymann/£mme-
ricb, H G B , 2. Aufl., § 140 Rn. 20. 

31 Siehe nur B A G (GS) vom 17.12.1959, AP Nr. 21 zu § 616 B G B (unter B IV); Beuthien, FS 
E. Wolf (1985), S. 17, 20 f.; Bydlinski, System, S. 559; MünchArbR/.Richardi, 2. Aufl., § 8 Rn. 1; 
Schwerdtner, Fürsorgetheorie und Entgelttheorie, S. 81; Wiedemann, Arbeitsverhältnis, S. 9 ff.; 
Zöllner/Loritz, Arbeitsrecht, 5. Aufl., § 11 II 4, S. 153; ferner Mitbestimmungskommission., BT-
Drucks. VI/334, Teil IV, Ziff. 6; eingehend nunmehr Boemke, Schuldvertrag und Arbeitsverhält-
nis, S. 203 ff. Altere Lehren, die im Arbeitsverhältnis von vornherein keinen schuldrechtlichen 
Austauschvertrag zu sehen vermochten, können als überwunden angesehen werden, so daß es 
insoweit keiner Auseinandersetzung mehr bedarf; vgl. dazu ausführlich Richardi, ZfA 1988, 221, 
228 ff.; siehe auch Gamillscheg, RdA 1998, 2, 5. 
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Arbeitnehmer darauf verzichtet, an diesem Markt selbst aufzutreten. Mit seinem 
Angebot unselbständiger Arbeit nimmt er lediglich am Arbeitsmarkt teil, also 
dem Markt für unselbständige Dienstleistungen.3 2 

Analysiert man das Arbeitsverhältnis im Hinbl ick auf die soeben bei der U n -
tersuchung des Gesellschaftsverhältnisses genannten Risiken, ergeben sich fol-
gende Unterschiede: Die markanteste Abweichung betrifft das Verhältnis von 
Marktschwankungen und Entgelt. Grundsätzlich wirken sich weder Gewinne 
noch Verluste des Unternehmens unmittelbar auf das E inkommen des Arbeit -
nehmers aus. Zwischen dem geschäftlichen Erfolg bzw. Mißerfolg auf der einen 
und der Vergütung des Arbeitnehmers auf der anderen Seite besteht keine direkte 
Verknüpfung.3 3 Vielmehr steht dem Arbeitnehmer regelmäßig ein von der Er-
tragslage unabhängiges Kontrakte inkommen zu.3 4 D e r Arbeitnehmer investiert 
seine Arbeitskraft also gegen ein festes Vertragsentgelt.3 5 Damit korrespondie-
rend trägt der Arbeitgeber nach allgemeiner Ansicht das sogenannte Wirtschafts-
risiko, also das Risiko, für seine am Markt angebotenen Güter und Dienstleistun-
gen keine Abnehmer zu finden.3 6 Sofern eine technisch mögliche Beschäftigung 
der Arbeitnehmer lediglich aus wirtschaftlichen Gründen unterbleibt, berührt 
dies den Entgeltanspruch des Arbeitnehmers nicht.3 7 Die im Gefolge der allge-
meinen Wirtschaftskrise Anfang der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
vom R A G vereinzelt vertretene Auffassung, nach der die Vergütung des Arbeit -
nehmers auch in den Fällen des Wirtschaftsrisikos bei einer generell schlechten 
konjunkturellen Lage in Extremsituationen entfällt,38 wird im modernen Schrift-
tum nicht einmal mehr erwähnt.3 9 Mit dieser Risikoverteilung schließt das Ar-

32 Hromadka, FS 40 Jahre DB (1988), S. 241, 251. Zur Differenzierung zwischen Gütermarkt 
auf der einen und Arbeitsmarkt auf der anderen Seite Rieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb, 
Rn. 76 ff., 82 ff.; Reuter, ORDO, Bd. 36 (1985), 51, 56, 68; ferner Schrüfer, Ökonomische Analy-
se, S. 43 f. Zu der damit korrespondierenden unterschiedlichen Struktur von Wirtschafts- und 
Arbeitsverfassung R. Scholz, FS Rittner (1991), S. 629, 636 ff. Nicht überzeugend die scharfe 
Kritik an der Unterscheidung der Märkte durch Romme, Abhängige Arbeit und gemeinsame 
Zweckverfolgung, S. 176 ff. 

33 Beuthien, FS E. Wolf (1985), S. 17, 21; Zöllner, FS Fechner (1973), S. 155, 163 f. 
34 Böhm, FG Kronstein (1967), S. 11, 25; Martens, RdA 1979, 247, 252; E. Schneider, Wirt-

schaftstheorie, Teil I, 10. Aufl., S. 16; Wiedemann, ZGR 1975, 385, 415. 
35 Böhm, FG Kronstein (1967), S. 11, 27 ff.; Henssler, RdA 1992, 289, 291. 
36 Siehe etwa BAG vom 8.3.1961, AP Nr. 13 zu §615 BGB Betriebsrisiko; BAG vom 

10.7.1969, AP Nr. 2 zu §615 BGB Kurzarbeit (unter 2); LAG Hamburg vom 11.9.1946, RdA 
1948, 34 f.; MünchArbR/Soewer, 2. Aufl., §79 Rn. 8; Hueck/Nipperdey, Arbeitsrecht, Bd. I, 
7. Aufl., § 44 IV 1, S. 348 f.; Nikisch, Arbeitsrecht, Bd. I, 3. Aufl., § 42 III 2, S. 608 f.; Staudinger/ 
Richardi, BGB, 13. Bearb., §615 Rn. 178 f.; Zöllner/Loritz, Arbeitsrecht, 5. Aufl., §18 V 1 b, 
S. 240. 

37 Der Zahlungsanspruch der Arbeitnehmer gründet sich in diesen Fällen unstreitig auf § 615 
BGB. 

38 RAG vom 6.6.1931, ARS 12,256,257 f.; RAG vom 4.7.1931, ARS 12, 487,488; ebenso Leh-
mann, NZfA 1932, 8 ff.; anders aber z. B. RAG vom 12.12.1931, ARS 14, 78, 81. 

39 Die angesprochene Thematik darf nicht mit der andersgelagerten Frage verwechselt wer-
den, ob der Arbeitgeber bei Störungen, die den Betriebsablauf tatsächlich oder rechtlich unmit-
telbar unterbinden (Versagen des „Leistungssubstrates"), von seiner an sich (nunmehr gemäß 
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beitsrecht an das sonstige Zivilrecht an.40 Nach den allgemeinen Grundsätzen zur 
Risikozuweisung in vertraglichen Schuldverhältnissen fallen Sekundärzweckstö-
rungen nämlich regelmäßig dem Gläubiger zur Last. Der Gläubiger trägt somit 
das Verwendungsrisiko.41 Für den Arbeitnehmer folgt aus dieser Struktur des Ar-
beitsverhältnisses eine Abschirmung von den allgemeinen Marktrisiken, denen 
ein Gesellschafter ungefiltert ausgesetzt ist. Der Arbeitgeber fungiert gleichsam 
als ein Versicherer gegen Marktrisiken.4 2 Dementsprechend bleibt der unselb-
ständig Beschäftigte von einem Wertverfall der im Unternehmen investierten Gü-
ter ebenso unberührt wie ihm umgekehrt eine Steigerung des Substanzwertes 
nicht zugute kommt. 

Allerdings bleibt der Arbeitnehmer vor den Risiken des Marktgeschehens 
nicht dauerhaft verschont:4 3 Eine fristlose Kündigung wegen eines wirtschaft-
lichen Zusammenbruchs des Arbeitgebers läßt man zwar nur unter sehr strengen 
Voraussetzungen zu4 4 oder hält sie sogar für generell unzulässig, sofern eine or-
dentliche Kündigung nicht ihrerseits ausgeschlossen ist45. Indes hat der Arbeitge-
ber zum einen vielfach die Möglichkeit, durch Einführung von Kurzarbeit die 
Arbeitspflicht und damit zugleich die Entgeltpflicht abzusenken.4 6 Auf diese 
Weise werden zunächst lediglich den Arbeitgeber treffende Marktschwankungen 
zu den einzelnen Arbeitsverhältnissen durchgeleitet.47 Zum anderen steht dem 
Arbeitgeber bei einem nicht nur kurzfristigen Rückgang der Beschäftigungsmög-
lichkeiten die Befugnis zu, eine betriebsbedingte ordentliche Kündigung auszu-
sprechen. Marktrisiken können demnach für den Arbeitnehmer zu einem endgül-
tigen Arbeitsplatzverlust führen.48 

§ 615 S. 3 i. V. m. S. 1 B G B ) bestehenden Entgeltzahlungspflicht befreit wird, wenn die Betriebs-
störung den Bestand des Betriebs gefährdet; abl. etwa MünchArbR/Boewer, 2. Aufl., § 79 Rn. 21; 
Kalb, Betriebsrisikolehre, S. 109 ff.; Zöllner/Loritz, Arbeitsrecht, 5. Aufl., § 18 V 1 c, S. 240. 

4 0 Die Verbindungslinien zum allgemeinen Vertragsrecht hervorhebend auch Kalb, Betriebs-
risikolehre, S. 104 u Picker, 1979,285,293. 

41 Siehe etwa H. Köhler, Zweckstörungen, S. 108 ff.; Koller, Risikozurechnung, S. 307 ff.; 
Soergel /Wiedemann, BGB, 12. Aufl., Vor § 323 Rn. 39 f. 

42 Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 77; in diesem Sinne auch Dow/Putterman, in: 
Blair/Roe (Ed.), Employees and Corporate Governance, S. 17, 32; Ichino, RdA 1998, 271, 272; 
ferner Behrens, ZfA 1989, 209,226 mit Fn. 23, der das Versicherungselement allerdings nicht un-
mittelbar auf das Entgelt, sondern auf das Beschäftigungsrisiko bezieht. Zur Deutung der Risi-
koverlagerung als (impliziter) Tausch von Risikoübernahme gegen einen Abschlag von dem Ent-
gelt, das dem Wertgrenzprodukt der Arbeit entspricht Azariadis, J . Pol. Econ. 83 (1975), 1183, 
1184 ff.; Richter/Furubotn, Neue Institutionenökonomik, 2. Aufl., S. 242 ff.; Schriifer, Ökono-
mische Analyse, S. 104 ff. 

43 Siehe zum folgenden auch Romme, Abhängige Arbeit und gemeinsame Zweckverfolgung, 
S. 183 ff., der diesen Aspekt indes überzeichnet. 

44 So vor allem die ältere Rspr. und Lit.; vgl. R G vom 23.3.1926, J W 1927, 245; R A G vom 
9.7.1932, ARS 15, 507, 508; R A G vom 23.4.1932, ARS 16, 77, 82 f.; R A G vom 15.10.1932, ARS 16, 
429,431; RAG vom 10.12.1932, ARS 16, 477, 478; R A G vom 28.1.1933, ARS 17, 257, 258 f.; R A G 
vom 4.2.1933, ARS 17, 259, 260; R A G vom 26.7.1933, ARS 18, 300, 301; R A G vom 11.11.1933, 
ARS 22,17,18; R A G vom 9.12.1933, ARS 19,239,240 f.; R A G vom 28.2.1934, ARS 20 ,209 ,214 ; 
R A G vom 2.6.1937, ARS 30, 87, 89; B A G vom 8.10.1957, AP Nr. 16 zu § 626 B G B (Bl. 3R/4); 
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Den zweiten Komplex bilden wiederum diejenigen Risiken, die in der Person 
des Arbeitnehmers wurzeln, wie Krankheit, Schwangerschaft oder Urlaub. Diese 
Risiken werden durch eine Fülle arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen zu ei-
nem großen Teil auf den Arbeitgeber verlagert. In vielen Fällen erfolgt trotz 
Nichtleistung von Arbeit eine Entgeltfortzahlung, in anderen Fällen wird zumin-
dest das Arbeitsverhältnis unter Suspendierung der Hauptleistungspflichten auf-
rechterhalten.49 Dabei spielt es für den Zweck der Gegenüberstellung von Gesell-
schafts- und Arbeitsverhältnis keine Rolle, ob der dem Arbeitnehmer hierdurch 
gewährte Schutz als eine Durchbrechung des Austauschzusammenhanges aus so-
zialen Gründen anzusehen ist50 oder ob er statt dessen innerhalb des Verhältnis-
ses von Leistung und Gegenleistung seinen Platz findet51. 

Zusammenfassend ergibt sich somit trotz mancher Parallelen ein grundlegen-
der Unterschied zwischen der Investition von Arbeitskraft im Rahmen eines Be-
teiligungsverhältnisses, das zu einer Teilhabe am Gewinn und Verlust des Unter-
nehmens führt, und eines Arbeitsverhältnisses, das auf ein festes Vertragsentgelt 
abzielt.52 Aufgrund der geschilderten Gegensätzlichkeit in der ökonomischen 
und rechtlichen Struktur scheint die Zuordnung konkreter Rechtsverhältnisse zu 
einer der beiden Grundformen auf den ersten Blick keine besonderen Probleme 

König, RdA 1948, 54, 60; Nikisch, Arbeitsrecht, Bd. I, 3. Aufl., § 42 III 2, S. 609; siehe aber auch 
B A G vom 28.3.1985, AP Nr. 86 zu §626 B G B (unter B III 2); Soergel /Kraft , BGB, 12. Aufl., 
§626 Rn. 63. 

45 So vor allem das neuere Schrifttum; vgl. Erman/Belling, BGB, 10. Aufl., §626 Rn. 79 f.; 
MünchKommBGB/Sc^werciiner, 3. Aufl., §626 Rn. 150, 152; Stablhacke/Preis/Vossen, Kündi-
gung und Kündigungsschutz, 7. Aufl., Rn. 539 f.; nicht ganz eindeutig KR-Fischermeier, 6. Aufl., 
§626 B G B Rn. 155 ff., 170, 417. Siehe auch B A G vom 25.10.1969, AP Nr. 1 zu §22 K O : Kon-
kurseröffnung kein wichtiger Grund für außerordentliche Kündigung; ebenso O L G Hamm 
vom 26.10.1986, ZIP 1987, 121, 123. 

4 6 Zu den rechtlichen Voraussetzungen siehe nur Schaub, Arbeitsrecht-Handbuch, 9. Aufl., 
§ 47 Rn. 2 ff., S. 382 ff. 

4 7 Vgl. Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 77; Zöllner, FS Fechner (1973), S. 155, 161 f. 
48 Siehe Raiser, Marktwirtschaft und paritätische Mitbestimmung, S. 23; Wank, Arbeitneh-

mer und Selbständige, S. 76; Zöllner, KG 1981, 13, 18. 
49 Einzelheiten bei Wank, Arbeitnehmer und Selbständige, S. 78 f. 
50 So die insbesondere von der Rspr. vertretene traditionelle Sicht, vgl. B G H vom 22.6.1956, 

B G H Z 2 1 , 112, 114 f.; B A G (GS) vom 17.12.1959, AP Nr. 21 zu §616 B G B (unter B IV); B A G 
vom 26.8.1960, AP Nr. 20 zu §63 H G B (unter III 1); B A G vom 7.12.1972, AP Nr. 25 zu §1 
LohnFG (Bl. 2); B A G vom 6.8.1986, AP Nr. 68 zu § 1 LohnFG (unter I); Söllner, AcP 167 (1967), 
132, 137; Zöllner, NJW 1990, 1, 5; letztlich auch Staudinger/Oei^er, B G B , 13. Bearb., §616 
Rn. 170 ff. 

51 So etwa Kramer, Arbeitsvertragliche Verbindlichkeiten, S. 52 ff.; Schwarz, FS Wilburg 
(1975), S. 355, 358 f.; Schwerdtner, Fürsorgetheorie und Entgelttheorie, S. 149 ff., 159 ff.; ders., 
ZfA 1979, 1, 19 f.; Wiedemann, Arbeitsverhältnis, S. 16 f. Für eine versicherungsrechtliche Ein-
stufung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall Denck, RdA 1980, 246, 251 f. Die 
Versicherungsfunktion von Unternehmen hervorhebend auch Reuter, O R D O , Bd. 36 (1985), 51, 
59; ähnlich Ichino, RdA 1998, 271, 272. Andere Akzentsetzung bei Schanze, Jb. f. N P Ö , Bd. 2 
(1983), 161, 178 Fn.48: Überwälzung auf Solidargemeinschaft der unternehmensangehörigen 
Arbeitnehmer („unternehmensinterne Besteuerung"). 

52 Plastisch Böhm, F G Kronstein (1967), S. 11, 29. 
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zu bereiten. Bei näherem Hinsehen zeigt sich indessen, daß sich die Rechtspre-
chung seit jeher mit Grenzfällen auseinandersetzen mußte, bei denen es nicht von 
vornherein klar war, ob eine Mitarbeit als Gesellschafts- oder als Arbeitsverhält-
nis zu qualifizieren war.53 Dabei zielte die Einstufung auf höchst unterschiedliche 
Rechtsfolgen ab wie beispielsweise die Wirksamkeit eines nachvertraglichen 
Wettbewerbsverbots,54 die Forderung von Schadensersatz wegen unterlassener 
Abführung von Rentenversicherungsbeiträgen55 oder die Anwendbarkeit der 
Verfahrenstarifverträge über die Sozialkassen im Baugewerbe,56 mag die jeweils 
zugrunde liegende Gestaltung auch nicht immer so spektakulär gewesen sein wie 
der vom LAG Hessen57 entschiedene Fall einer GbR, in die innerhalb eines Zeit-
raums von drei Jahren insgesamt 54 polnische Bauhandwerker jeweils für maxi-
mal drei Monate „als Gesellschafter" aufgenommen wurden.58 Ferner zeichnet 
sich am Horizont bereits die Frage ab, ob es sich bei den Partnern in den immer 
größer werdenden freiberuflichen Sozietäten tatsächlich um Gesellschafter oder 
statt dessen um Arbeitnehmer handelt.59 Daß dies nicht nur eine theoretische 
Überlegung ist, wird durch einen Blick in das US-amerikanische Recht ein-
drucksvoll bestätigt, das sich schon seit längerem intensiv mit der Problematik 
des Verhältnisses von partner und employee in professionellen Vereinigungen be-
faßt60. 

Im übrigen greift eine sich auf die beiden genannten Rechtsformen fokussie-
rende Sichtweise häufig zu kurz. Vielmehr muß bei der Einordnung einer Tätig-
keit im Grenzgebiet zwischen Gesellschafts- und Arbeitsverhältnis nicht selten 
zusätzlich ein freier Dienstvertrag61 bzw. eine Stellung als arbeitnehmerähnliche 
Person62 in Betracht gezogen werden. Insbesondere führt die durch die Verselb-

53 Siehe bereits den von Puchelt, BuschsArch. Bd. 8 (1866), 393, 400 ff., geschilderten Fall ei-
nes Streits um die Wirksamkeit eines Vertrages. 

54 RG vom 1.11.1927, WarnRspr. 1928, Nr. 7; BAG vom 12.12.1956, AP Nr. 1 zu § 74 HGB; 
OLG Köln vom 5.10.2000, NZG 2001, 165 ff. 

55 BAG vom 8.1.1970, AP Nr. 14 zu § 528 ZPO. 
56 BAG vom 28.11.1990, AP Nr. 137 zu § 1 TVG Tarifverträge: Bau. 
57 LAG Hessen vom 20.3.2000, NZA-RR 2001, 156 ff. Siehe auch OVG Sachsen vom 

2.6.1995, AR-Blattei ES 330 Nr. 39, unter dem Blickwinkel des Erfordernisses einer Arbeitser-
laubnis für die mehr als 50 polnischen Gesellschafter einer ebenfalls im Bausektor tätigen GmbH 
& Co. OHG. 

58 Umfassende Auflistung der einschlägigen Fälle unten sub § 4 II 1. 
59 So auch Hanau, AuA 2000, 276. 
60 Vgl. Burke v. Friedman, 556 F.2d 867 (7th Cir. 1977); Hishon v. King & Spalding, 678 F.2d 

1022 (1 Ith Cir. 1982); E.E.O.C v. Peat, Marwick, Mitchell & Co., 775 F.2d 928 (8th Cir. 1985); 
Caruso v. Peat, Marwick, Mitchell & Co., 664 F.Supp. 144 (S.D.N.Y. 1987); Wheeler v. Hurdman, 
825 F.2d 257 (lOth Cir. 1987); Fountain v. Metealf, Zima & Co., P. A., 925 F.2d 1398 (1 Ith Cir. 
1991); Strother v. S. Cal. Permanente Medical Group, 79 F.3d 859 (9th Cir. 1996); Simpson v. 
Ernst & Young, 100 F.3d 436 (6th Cir. 1996); Serapion v. Martinez, 119 F.3d 982 (Ist Cir. 1997). 

61 Siehe nur Baier, MDR 1985, 890, 893; Dersch, RdA 1951, 212, 213; G. Hueck, DB 1962, 
1363 ff.; Mayer-Berg, Arbeitsrecht der Personenhandelsgesellschaften, S. 132, 145 ff.; Priester, 
DB 1975, 1878, 1879; Riegger, DB 1983, 1909. 

62 Vgl. RG vom 10.10.1933, RGZ 142, 13, 17; BAG vom 15.4.1993, AP Nr. 12 zu § 5 ArbGG 



Sachregister 

A b b e r u f u n g (als Organmitgl ied) 
- Bedeutung fü r Tät igkei tsvergütung 528 f. 
- Rechtsfolgen bei fo r tbes tehendem 

Anstel lungsvertrag 620 f. 
- Satzungsmäßige Beschränkung 640 f. 
- Sonderrecht auf Geschäf t s führung 639 f. 
- St immrecht 311 f. 
- Treuepfl ichtschranken 641 ff. 
Abf indung bei Ausschl ießung 651 f. 
Abfindungsklauseln 680 ff. 
Abhängigkei t 
- Abgrenzungskr i te r ium bei stiller 

Gesellschaft 223 ff., 377ff . 
- Bedeutung fü r Arbei tnehmers ta tus 247 ff. 
- Generelle Vereinbarkeit mit 

Gesellschafterstellung 277 ff., 324 ff. 
actio p ro socio, actio p r o societate 106, 177 
Aktiengesellschaft 280 f., 367 
- Rech ts form für Mitarbeit 56 f. 
Akt ienopt ionen 17 
Alleingesellschafter 334, 351 
„Angestellter Geschäf t s führe r" (in Perso-

nengesellschaft) 11 f., 237ff . , 292, 369, 
384 

„Angestellter Komplementä r" 
siehe „Angestellter Geschäf t s führe r" (in 
Personengesellschaft) 

Annahmeverweigerung 526 ff., 619 ff. 
Annahmeverzug 

siehe Annahmeverweigerung 
Anstel lungsvertrag (des G m b H -

Geschäf ts führers) 192 f., 215 ff., 620 f. 
- Absch lußkompe tenz 71, 176 
- Bedeutung fü r Wet tbewerbsverbot 595 f. 
- E ino rdnung als Arbei tsvertrag 303 ff., 

331 ff., 364 
- St immrecht 311 f. 
- U m f a n g der Arbeitspfl icht 467 
- Unech te r Satzungsbestandteil 178 f. 
- Vertragsparteien 71 
Arbeit (Begriff) 2 
Arbei terselbstverwaltung 

siehe Belegschaf tsunternehmen 
Arbei tgeber 6 ff., 31 ff., 273 

Arbe i tgeber funkt ion 299 ff. 
Arbei tnehmer, Arbei tnehmers ta tus 
- Aufst ieg z u m Gesellschafter/ 

Organmitgl ied 31 ff. 
- Begriff 247 ff. 
- Terminologie 44 ff. 
- Vereinbarkeit mit Stellung als A G -

Vorstandsmitglied 316 ff. 
- Vereinbarkeit mit Stellung als Genosse 

282 
- Vereinbarkeit mit Stellung als G m b H -

Geschäf t s führer 303ff . , 31 Off., 363f . 
- Vereinbarkeit mit Stellung als G m b H -

Gesellschafter 281 f. 
- Vereinbarkeit mit Stellung als persönlich 

haf tender Gesellschafter 290 ff. 
- Vereinbarung der 

Arbei tnehmereigenschaf t 433 f. 
siehe auch Arbeitsverhältnis 

Arbei tnehmerähnl iche Person 10, 63 f., 
569 

Arbei tnehmerdar lehen 17 
Arbeitsaktien 21 f., 57 
Arbei tskraf t (Charakteris t ika) 3 

siehe auch Investit ion, Arbei tskraf t 
Arbe i t skraf tmonopol i s ie rung 579ff . 
Arbe i t smarkt 7 
„Arbei tspar te" 

siehe Arbei tspar t iz ipat ion 
Arbei tspart iz ipat ion 20 f., 96 
Arbei ts- und Haf tungsgemeinschaf t 4 
Arbeitsverhältnis, Arbei tsvertrag 2, 60 ff. 
- Ris ikos t ruktur 6 ff. 
- Terminologie 44 ff. 

siehe auch Dienstvertrag als G r u n d f o r m 
des Arbeitsvertrags 

Arbei tszei t recht 259, 459 
association 320 
Auf lösung 

siehe Beendigung der Gesellschaft 
Ausführungsver t rag , Ausgestal tungsvertrag 

271 f., 302, 348, 683 
- Auswirkungen der gesellschafterlichen 

Treuepfl icht auf Vergütung 539 
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- Beeinflussung tätigkeitsbezogener 
Umstände durch gesellschafterliche 
Treuepflicht 465, 468 

- Beendigung der Mitarbeit durch 
Gesellschaft/Mitgesellschafter 660 f. 

- Beendigung der Tätigkeit durch 
Mitarbeiter 683 

- Begriff und Ausprägungen 102 ff., 123 
- Haf tung für Schäden bei nichtleitender 

Mitarbeit 573 
- Statthaftigkeit als Arbeitsvertrag 322 ff. 
Auslegungsregeln 
- Abgrenzung Gesellschaftsverhältnis/ 

Drittvertrag 210 ff., 217 ff., 222 ff. 
- Tätigkeitsvergütung 484 f. 
Ausschluß 631 ff., 649 ff. 
Austauschverhältnis auf gesellschafts-

rechtlicher Grundlage 72 ff. 
Austauschvertrag 6, 59 ff., 64 ff., 99 ff., 163, 

184 ff., 261 ff. 
siehe auch Drit trechtsbeziehung, 
Drittvertrag 

Austrit t 668 ff. 

Beendigung der Gesellschaft 652 ff. 
Begriff 46 f., 141 ff. 
Beitrag, Beitragspflicht 104 ff., 170 f., 185 
- Gläubigerstellung 71 
Belastungsverbot 446 ff. 
Belegschaftsbetrieb 

siehe Belegschaftsunternehmen 
Belegschaftsunternehmen 18f., 135, 357ff., 

401 ff., 428 ff., 540, 573 
Beruf (Betätigung in Gesellschaft) 4 
Berufsfreiheit (Art. 12 G G ) 23, 451 f., 460 f., 

565 ff. 
- Bedeutung für Abfindungsklauseln 681 ff. 
- Bedeutung für Bestandsschutz 625 f., 

632 ff., 648 f., 652 
- Bedeutung für Kündigungsrecht 667, 

678 ff. 
- Bedeutung für Pflicht zur Mehrarbeit 

451 ff. 
- Bedeutung für Wettbewerbsverbot 581, 

584, 590 ff., 600 f., 609,612 
Beschäftigungsanspruch 
- Anspruch auf Beschäftigung nach 

Entziehung der 
Geschäftsführungsbefugnis 618 ff. 

- Anspruch von Gesellschaftern auf 
Beschäftigung 460 f. 

Bestandsschutz 
- Kriterium für Rechtsformwahlfreiheit 

416 ff. 

- Beendigung gesellschafterlicher Mitarbeit 
625 ff., 641 ff., 644 ff. 

Bestellung (als Organmitglied) 215 ff. 
Bestimmtheitsgrundsatz 449 f. 
Betriebsbedingte Kündigung 8 
Betriebliche Ü b u n g 498 ff. 
Betriebsgenossenschaft 97 f. 
Betriebsrentenrecht 258 f., 291 f., 341 ff., 

365 f., 387 
Betriebsrisiko 530 ff., 539 f. 
Betriebsverband 13, 60 ff., 83 ff. 
Binneneinfluß 

siehe Verwaltungsrechte 

cheapest insurer 553 
cheapest risk avoider 553 
compensation 379, 397 
contrat de société 136,399 
contrat de travail 41, 136, 319 ff., 347, 350, 

352, 361, 399 f. 
control 252, 327, 379 
corporate governance 90, 50824 ' , 571 f., 

606189 

corporation 138,322,379,602 

Dienstleistungsmarkt 5 
Dienstvertrag 
- Freier D. 10, 63, 253, 387, 538 f. 
- D. als Grund fo rm des Arbeitsvertrags 

272 
siehe auch Drit trechtsbeziehung, 
Drittvertrag; partiarischer Dienstvertrag 

director 322, 334, 602 
D&O-Versicherung 567 f. 
Direktionsrecht 

siehe Weisungsrecht 
Doppelstellung als Gesellschafter und 

Arbeitnehmer 33 ff. 
Drit trechtsbeziehung, Drittvertrag 106, 163, 

183 f. 270f., 278, 302 
- Abgrenzung zu korporativen 

Bestimmungen 217 ff. 
- Abgrenzung zu Nebenabreden/ 

Nebenverträgen 177 f. 
- Auswirkungen der gesellschafterlichen 

Treuepflicht auf Vergütung 538 ff. 
- Beeinflussung tätigkeitsbezogener 

Umstände durch gesellschafterliche 
Treuepflicht 464 ff. 

- Beendigung der Tätigkeit durch 
Mitarbeiter 683 ff. 

- Begriff 68 ff., 123 
- Geschäftsführung in Personengesellschaft 

als Gegenstand 198 ff. 
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- Haftung für Schäden bei nichtleitender 
Mitarbeit 572 f. 

- Vertragspartnerstellung als Abgrenzungs-
kriterium 175 ff. 

- Verbot der Einflußnahme durch 
Geschäftsführungsmaßnahmen 318 f., 348 

Effizienz 
siehe Rechtsökonomie 

Egalitär beteiligter Gesellschafter 335, 360 ff. 
Eigengruppe 13 
Eigenübliche Sorgfalt 546 ff., 558 f. 
Eigenschäden 574 
„Einheitstheorie" (Organstellung) 216 
Einfluß 

siehe Verwaltungsrechte 
Einlage 170 ff. 
employee 10, 137 ff., 251, 322, 327, 334, 359, 

379, 397, 400, 602 
employee-buy-out 1897, 135, 3 5 7 

siehe auch Belegschaftsunternehmen 
Englisches Recht 136, 274, 334, 379, 509241, 

576 
Entgeltkürzung, Entgeltstundung 
- bei wirtschaftlichen Krisen 513 f. 

siehe auch Gesellschafter-Geschäftsführer, 
Pflicht zur Herabsetzung des Entgelts 

- bei Störungen 518 ff. 
Entgeltsteigerung 

siehe Tätigkeitsvergütung, Anpassung 
Europäische wirtschaftliche 

Interessenvereinigung 166 f., 198,548 
- Haftung bei Pflichtverletzung 548 
- Rechtsform für Mitarbeit 51 f. 
- Vereinbarkeit mit Arbeitnehmerstellung 

290 ff. 

„Fixierter Sozius" 237ff. 
Förderpflicht 

siehe Treuepflicht 
Französisches Recht 21 f., 41, 96 f., 194, 136, 

225, 251, 274, 295, 317, 319 ff., 347, 350, 
352, 359 f., 361, 378 f., 398 ff., 470, 576 

Freiberufler-Gesellschaft 10, 54 f., 237, 313, 
353 f., 369 
siehe auch Partnerschaft; Sozietät 

Fremdbestimmung 344 
siehe auch Abhängigkeit 

Fremdorganschaft 201 ff., 219 f., 541 
„Funktioneller Arbeitgeber" 

siehe Arbeitgeberfunktion 

Gemeinsamer Zweck 162,223 
Gemischte Sacheinlage 110 f. 

Gemischte Verträge 42 f. 
Gemischtes Mitarbeiterverhältnis 457 
- Auswirkungen der gesellschafterlichen 

Treuepflicht auf Vergütung 539 
- Beeinflussung tätigkeitsbezogener 

Umstände durch gesellschafterliche 
Treuepflicht 465,468 

- Beendigung der Mitarbeit durch 
Gesellschaft/Mitgesellschafter 660 f. 

- Beendigung der Tätigkeit durch 
Mitarbeiter 683 

- Begriff und Ausprägungen 60 ff., 98 f., 
118 f., 123 

- Haftung für Schäden bei nichtleitender 
Mitarbeit 573 

- Statthaftigkeit der Verbindung mit 
Arbeitsvertrag 322 ff. 

Genosse, Genossenschaft 34, 78, 128, 135, 
139, 172 f., 193, 367 

- Abgrenzung von statuarischer Tätigkeit 
und Drittvertrag 183 

- Ausschluß 650 f. 
- Austritt 672 
- Kündigung statuarischer Tätigkeitspflicht 

667 f., 670 
- Nachträgliche Einführung/Erweiterung 

von Dienstpflichten 451 f. 
- Rechtsform für Mitarbeit 57 ff. 
- Vereinbarkeit mit Arbeitnehmerstellung 

282 
- Vorstands Vergütung bei Ausschluß 541 f. 
- Wettbewerbsverbot 590 
gérant 320 ff. 
Geschäftschancenlehre 602 ff. 
Geschäftsführer (GmbH) 22 f., 71, 176, 

215 ff. 
- Abberufung 638 ff. 
- Drittarbeitsvertrag 346 ff. 
- Haftung (für Schäden am 

Gesellschaftsvermögen) 559 ff. 
- Tätigkeitsvergütung für Geschäftsführung 

477 f., 488 f. 
- Vereinbarkeit mit Arbeitnehmerstellung 

303 ff., 310 ff., 331 ff., 363 f. 
- Wettbewerbsverbot 586 

siehe auch Anstellungsvertrag (des 
GmbH-Geschäftsführers) 

Geschäftsführung, Geschäftsführungs-
befugnis 

- Begriff 50, 193 f. 
- Entziehung 615 ff. 
- Haftung bei Pflichtverletzung 558 ff. 
- Organschaftliche G. 193 ff., 255 ff., 305 ff. 
- Schuldrechtliche G. 198 ff. 



748 Sachregister 

Geschäf tsgrundlage (Störung) 494 ff., 505 f. 
- nach Aufstieg z u m Gesellschafter/ 

Organmitgl ied 33 
Gesellschaft bürgerl ichen Rechts 127 f., 163, 

185 ff. 
- Ausschluß 650 
- Austr i t t 671 
- Dri t tdienstver t rag eines Gesellschafters 

69 f. 
- E ino rdnung der Geschäf t s führung 195 f. 
- Entz iehung der Geschäf t s führung 616 
- Kündigung gesellschaftsvertraglicher 

Tätigkeitspfl icht 662 ff. 
- Rechtsfolgen einer Entz iehung der 

über t ragenen Geschäf t s führung 527, 543 
- Rech ts form fü r Mitarbeit 49 ff. 
- Tät igkei tsvergütung fü r Geschäf t s führung 

472 ff. 
- Vereinbarkeit mit Arbei tnehmers te l lung 

290 ff., 368 f. 
- Wet tbewerbsverbot 585 ff. 
Gesellschafter 4 ff., 254 ff. 
- Terminologie 44 ff. 
Gesel lschaf ter-Geschäf tsführer ( G m b H ) 

176 ff., 240 
- Anspruch auf E r h ö h u n g einer 

Tät igkei tsvergütung 506 f. 
- Anspruch auf Tät igkei tsvergütung 477 f., 

488 f. 
- Betriebliche Ü b u n g 498 ff. 
- Dri t tarbei tsvertrag 346 ff. 
- Gle ichbehandlungsgrundsatz 500 ff. 
- H a f t u n g (für Schäden am 

Gesellschaftsvermögen) 545 ff., 559 ff. 
- Pflicht zur Herabse tzung des Entgelts 

509 ff. 
- Vereinbarkeit mit Arbei tnehmers te l lung 

303 ff., 310 ff., 331 ff., 363 f. 
- Wet tbewerbsverbot 595 ff. 
„Gesellschafter minderen Rechts" 633 
Gesel lschafterversammlung 444 f. 
- Aktiengesellschaft 281 
- Gesellschaft mit beschränkter H a f t u n g 71, 

281, 313 f., 333, 344 f., 360 ff., 424 
- Kommanditgesel lschaf t 424 
- O f f e n e Handelsgesellschaft 368 
Gesellschaft mit beschränkter H a f t u n g 71 ff., 

128, 172, 191 f., 331 ff., 384 
- Abgrenzung von korpora t iven Pfl ichten 

und Dri t tver t rag 175 ff., 217 ff. 
- Ausschluß 650 
- Austr i t t 671 f. 
- Rech ts form fü r Mitarbei t 54 ff. 
- Wet tbewerbsverbot 585 ff. 

- Vereinbarkeit mit Arbei tnehmers te l lung 
281 f. 

Gesellschaftsähnlicher Vertrag 83 
Gesellschaftsverhältnis, Gesellschaftsvertrag 

2, 64 ff., 102 ff., 163 ff., 261 ff. 
- Ris ikos t ruktur 4 ff. 
- Terminologie 44 ff. 
Gestal tungsfreihei t 102 ff., 192 f., 408 ff. 

siehe auch Rech t s fo rmzwang 
Gesundhei t sschutz 64, 456 ff., 468 ff. 
Gewinnbetei l igung 20 
- Herabse tzung bei Störung der Mitarbei t 

523 ff 
- Merkmal fü r Qual i f ikat ion als 

Gesellschaftsverhältnis 233 ff., 388 ff., 
392 ff. 

Gewinnvoraus 229, 482 ff. 
Gle ichbehandlungsgrundsatz 454, 500 ff. 
Grundlagenentscheidungen 336 f., 382, 

565 f. 
Gruppenarbe i t 13 
Gü te rmark t 5 f. 

H a f t u n g (für Schäden am Gesell-
schaftsvermögen) 545 ff. 

Haf tungspr ivi legierung (arbeitsrechtliche) 
- Legit imation 552 f. 
- Über t ragung auf gesellschafterliche 

Mitarbeit 553 ff. 
Handelsregister (Bedeutung von 

Eintragungen fü r Qual i f ikat ion) 165 ff. 
H inauskünd igung 

siehe Ausschluß 
„horizon problem" 19100 

„Hybr ides" Rechtsverhältnis 87 

independent contractor 251 ,327 
Informat ionsrechte 

siehe Kontrol l rechte 
Inkompabi l i tä t 
- Gesellschafter und Arbe i tnehmer 280 ff. 
- Organmitgl ied u n d Arbe i tnehmer 297 ff. 
Innengesellschaft 68, 185 f., 208 ff., 238 f., 

278 
siehe auch Stille Gesellschaft 

Investi t ion 
- Arbei tskraf t 4 f., 7, 9, 20 ff. 
- Kapital 3, 16 ff. 
Italienisches Recht 576 

Kapital 
siehe Investi t ion, Kapital 

Kapitalanteil 382, 475 f. 
„Kapitalneutral is ierung" 18 
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Karenzentschädigung 
siehe Wettbewerbsverbot, 
Karenzentschädigung 

Kartellverbot 577ff., 588 f., 600 f. 
Kaufkraftverlust 

siehe Tätigkeitsvergütung, Anpassung 
Körperschaften 54 ff., 215 ff., 240 ff., 280 ff., 

303 ff., 310 ff., 666 ff. 
Kommanditgesellschaft, Kommanditist 

128 f., 167 
- Drittdienstvertrag eines Gesellschafters 

69 
- Einordnung der Geschäftsführung 196 
- Kündigung gesellschaftsvertraglicher 

Tätigkeitspflicht 663 f. 
- Rechtsfolgen einer Entziehung der 

übertragenen Geschäftsführung 526 f., 
542 f. 

- Rechtsform für Mitarbeit 51 f. 
- Tätigkeitsvergütung für Geschäftsführung 

472 ff. 
- Vereinbarkeit mit Arbeitnehmerstellung 

286 ff., 370 ff. 
- Wettbewerbsverbot 585 ff. 
„Kommanditgesellschaft auf Arbeit" 97 f. 
Konkurrenzverbot 

siehe Wettbewerbsverbot 
Konkursauffanggesellschaft 1897 

siehe auch Belegschaftsunternehmen 
Kontrakteinkommen 7 
Kontrollrechte 282, 287, 371 
- Bedeutung für Anwendung 

arbeitsrechtlichen Schutzes 446 
- Bedeutung für Wettbewerbsverbot 

587 ff. 
- Merkmal für Qualifikation als 

Gesellschaftsverhältnis 227 ff. 
Krankheit 6, 9, 534 ff. 
Kündigung gesellschaftsvertraglicher 

Tätigkeitspflicht 662 ff. 
- Vertragliche Einschränkungen 673 ff. 

siehe auch Ausschluß; Austritt; 
Beendigung der Gesellschaft 

Kündigungsschutz (Auswirkungen einer 
Kapitalbeteiligung) 658 ff. 

Kurzarbeit 8 

labor-owned-firm 14092, 428 
siehe auch Belegschaftsunternehmen 

Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften 57 ff., 75, 
193 

law and economics 
siehe Rechtsökonomie 

law firm 428,431, 521 
siehe auch Belegschaftsunternehmen 

legal realism 147 
Lösung 

siehe Austritt, Kündigung 

mandat social 319 f., 347, 350 
Markt (Güter und Dienstleistungen) 5, 

552 
Mehrarbeit 
- Pflicht zur Leistung 448 ff. 
- Vergütung 502 ff. 
Mehrheitsgesellschafter 332 ff., 351 f., 653, 

657 f. 
Minderheitsgesellschafter 338 ff., 352 ff., 365, 

653 ,657 
Mitarbeiterbeteiligung (vermögensrechtliche, 

betriebliche) 15 f., 94 ff. 
- Kapitalbezogenheit 16 ff. 
- Konstruktion 34 f. 
- Tätigkeitsbezogenheit 20 ff. 
Mitbestimmung 

siehe Unternehmerische Mitbestimmung 
Mitgliedschaft (Begriff) 48 f. 
Mittelbares Arbeitsverhältnis 275 
Mitunternehmer 287, 334, 386 f., 414 f. 
Mitunternehmergemeinschaft 4 ff., 19,51 
„Mitunternehmervertrag" 20, 95 f. 
Mutterschutz 460 

Nebenabreden, Nebenverträge 177 f. 
Nebenleistungspflicht (GmbH) 54 f., 105, 

175 ff., 192, 509 f. 
- Abberufung bei mitgliedschaftlicher 

Grundlage der Geschäftsführerposition 
638 ff. 

- Abgrenzung zu Drittvertrag 217 ff. 
- Haftung bei Pflichtverletzung 548 ff. 
- Isolierte Kündbarkeit durch Gesellschafter 

666 ff., 678 ff. 
„Netzwerk" 117 
„ nexus of contracts " 25 

„Normalarbeitsverhältnis" 15, 60 ff., 98 f. 

Ökonomische Analyse des Rechts 
siehe Rechtsökonomie 

Österreichisches Recht 136, 228, 293 f., 303, 
306,315, 361,378, 398, 576 

Offene Handelsgesellschaft 128, 163 ff., 
185 ff., 384 

- Drittdienstvertrag eines Gesellschafters 
69 

- Einordnung der Geschäftsführung 195 f. 
- Entziehung der Geschäftsführung 615 f. 
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- Kündigung gesellschaftsvertraglicher 
Tätigkeitspflicht 662 ff. 

- Rechtsfolgen einer Entziehung der 
übertragenen Geschäftsführung 526 f., 
542 f. 

- Rechtsform für Mitarbeit 51 
- Risikostruktur 4 ff. 
- Tätigkeitsvergütung für Geschäftsführung 

472 ff. 
- Vereinbarkeit mit Arbeitnehmerstellung 

290 ff., 368 f. 
officer 322, 602 
Organisationssoziologie 90 ff. 
Organmitglieder 77 f., 255 ff., 620 f. 
- Analoge Anwendung von Arbeitsrecht 37 
- Aufstieg zum Organmitglied 32 f. 

siebe auch Geschäftsführer (GmbH) ; 
Vorstandsmitglieder, A G , Genossenschaft, 
Verein 

Orientierungssicherheit 
siehe Rechtssicherheit 

Parteiwille (Bedeutung für Qualifikation) 
149 ff., 243 f., 403 ff. 

Partiarischer Dienstvertrag 168, 222 ff., 
230 f., 233 ff., 2 4 1 , 3 7 8 

partner, partnership 10, 137ff. , 327, 379, 397, 
400, 602 

Partnerschaft (betriebliche) 17f. , 355 ff. 
Partnerschaft (Gesellschaft) 166 f., 191, 194 
- Entziehung der Geschäftsführung 616 f., 

628 
- Kündigung gesellschaftsvertraglicher 

Tätigkeitspflicht 664 f. 
- Rechtsform für Mitarbeit 51 
- Vereinbarkeit mit Arbeitnehmerstellung 

290 ff. 
„Paternalismus" 581 
Persönliche unbeschränkte Haftung und 

Arbeitnehmerstatus 290 ff., 368 ff. 
Persönlichkeitsschutz 64, 452 ff., 468 ff. 
Personengesellschaften 49 ff., 193 ff., 229 ff., 

283 ff., 297 ff., 305 ff., 367 ff., 615 ff., 662 ff., 
674 ff. 

Pflichtrecht (Geschäftsführung) 50, 77, 638 
siehe auch Nebenleistungspflicht ( G m b H ) 

President du conseil d'administration 
(président-directeur général) 320 ff. 

Prinzipal-Agent-Konflikt 146, 564 f. 
Privatautonomie 149 

siehe auch Gestaltungsfreiheit; 
Rechtsformzwang 

Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks 57ff . , 75, 193 

Qualifikation 9 ff., 149 ff. 
- Bedeutung für Rechtsfolgenbestimmung 

35 ff. 

Rechtsanwalts-AG 57 7 7 

Rechtsanwalts-GmbH 54 f., 313 
Rechtsfähigkeit der G b R 69 
Rechtsform, Rechtsformen 44 ff. 
Rechtsformwahl 

siehe Rechtsformzwang 
Rechtsformzwang 1 1 , 1 4 9 ff., 265 f., 403 ff. 
Rechtsökonomie 2 f., 40, 146 ff., 353 5 9 3 , 431, 

465 1 4 9 , 521, 552 f., 563 ff., 582 f., 628 
Rechtssicherheit 143, 250 f., 257 
Rechtssoziologie 

siehe Organisationssoziologie 
Reformmodelle für Arbeitnehmerbeteiligung 

19 ff. 
Residualeinkommen 5 
Risiko, Risikoverteilung 5 ff., 250 ff., 287 ff., 

552, 582 f. 
Risikodiversifizierung 3 
Risikohaftung bei Tätigkeit in fremdem 

Interesse 554 
Rotes Kreuz 14, 25, 79 f. 
Rücksichtnahmepflicht 454 f., 461 

Satzungsbestandteile (echte und unechte) 
178 ff., 217 ff., 497 f. 

Schadensausgleich (innerbetrieblicher) 
siehe Haftungsprivilegierung 
(arbeitsrechtliche) 

Schadensersatz 
siehe Haftung (für Schäden am Gesell-
schaftsvermögen) 

„Scheinselbständigkeit" 13, 143, 249 
Schlechtleistung 546 

siehe auch Haftung (für Schäden am 
Gesellschaftsvermögen) 

Schutzpflicht (verfassungsrechtliche) 461 
Schwangerschaft 6, 9, 460 
Schwerbehindertenrecht 259 f., 460 
Schweizerisches Recht 88 f., 551, 676 
Selbstbestimmung 345 

siehe auch Abhängigkeit 
Selbstorganschaft 201 ff., 541 
Selbstschutz 443 ff. 
Selbstverwaltungsbetrieb 1897 

siehe auch Belegschaftsunternehmen 
shareholder value 508 
Sittenwidrigkeit 
- Abfindungsklauseln 675 ff. 
- Ausschlußklauseln 632 ff. 
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- Nachvertragliche Wettbewerbsverbote 
609, 612 

- Vergütungsabreden 396 
société anonyme 319 ff. 
société anonyme à participation ouvrière 

21 f., 96 f. 
société à responsabilité limitée 319 ff., 361 
société civile professionelle 194 
société par actions simplifiée 320 
Sonderrecht 217ff., 313, 494, 638 ff. 
Sondervergütung 

siehe Tätigkeitsvergütung 
Sozialrecht 128, 135, 143, 273 f., 282, 315, 

317 f., 333 ff., 360 
- Bedeutung für Zivilrecht 24 f. 
Sozialverband 

siehe Unternehmensverband 
Sozietät (freiberufliche) 

siehe Freiberufler-Gesellschaft 
Sperrminorität 335 ff., 360 f., 557 
stakeholder 508 
Statusklage 40 
Status Wechsel 31 ff. 
Steuerrecht 128 f., 135 f., 169, 224, 274, 

287 ff., 292, 325, 334, 377f. , 386 f. 
- Bedeutung für Zivilrecht 24 f., 233, 242 f., 

370 
Stille Gesellschaft 128 f. 
- Abgrenzung zu Drittvertrag 185 f., 208 ff., 

222 ff., 233 ff., 377ff. 
- Begriff 168 ff. 
- Einordnung der Geschäftsführung 196 ff. 
- Haftung bei Pflichtverletzung 547 f. 
- Kündigung gesellschaftsvertraglicher 

Tätigkeitspflicht 663 f. 
- Rechtsform für Mitarbeit 52 ff. 
- Rechtsformzwang 419 ff. 
- Tätigkeitsvergütung für Geschäftsführung 

472 ff. 
- Vereinbarkeit mit Arbeitnehmerstellung 

283 ff., 373 f. 
- Wettbewerbsverbot 585 ff. 
Stimmrecht 281, 288 f., 295, 365 ff., 382 f., 

423 f., 444 f. 
Stimmrechtsausschluß 188 f., 309, 311 f., 316, 

318 f., 349, 444 
Stimmrechtslose Beteiligungen 388 ff. 
stockholder 359 
subordination (juridique) 251, 295, 321, 379 
superior risk bearer 553, 563 f. 
Suspendierung 32 f. 
Symbiotischer Vertrag 26 

Synallagma 
siehe Austauschvertrag 

Tätigkeitsvergütung 
- Anpassung (Allgemeines) 489 ff. 
- Anpassung bei Kaufkraftverlust/ 

Entgeltsteigerung 491 ff. 
- Anspruch auf 472 ff., 487 ff. 
- Ausgestaltungen 229, 480 ff. 
- Auslegungsregeln 484 f. 
- Entfallen bei Beendigung/Verringerung 

der Mitarbeit 542 ff., 623 ff. 
- Erhöhung bei wirtschaftlichem Erfolg 

505 ff. 
- Ermäßigung bei wirtschaftlichen Krisen 

508 ff. 
- Kriterium für Abgrenzung von 

Gesellschaftsverhältnis und Dienstvertrag 
229 ff. 

- Kürzung bei Störungen 518 ff. 
- Stillschweigende Zusage 485 ff. 
Taylorismus 87 
Transaktionskosten 27 , 40, 146 
„Trennungstheorie" (Organstellung) 215 
Treuepflicht (gesellschaftsrechtliche) 
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